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"Gewerbe-/Industriegebiet Gothaer Straße
und Mischgebiet Ohrdrufer Straße"
4. Änderung, Satzung 19. August 2025                    Maßstab 1: 2.000

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (3) und (4) BauNVO)
Entsprechend § 1 (3) BauNVO werden die Sondergebiete (SO) für Nutzungen gemäß § 11 (2) Bau-
NVO mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflächenanlagen" gewidmet. Zulässig sind Modul-
tische mit Solarmodulen sowie für den Betrieb der Photovoltaikanlagen erforderliche Nebenanlagen,
Trafostationen, Umspannstationen, Wechselrichterstationen, Verkabelung, Wartungsflächen, Zaunan-
lagen und Zufahrten.
Entsprechend § 1 (3) BauNVO werden die Industriegebiete (GI) für Nutzungen gemäß § 9 BauNVO
gewidmet. Dabei sind gemäß § 1 (6) BauNVO Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke (§ 9 (3) Nr. 2 BauNVO) nicht zulässig.
Gemäß § 1 (4) BauNVO sind in den Industriegebieten GI
(1) bis GI (5) außerdem nur solche Anlagen und Betriebe
zulässig, deren immissionswirksame Schallleistungspe-
gel (FSP) die folgenden Werte nicht überschreiten:

Entsprechend § 1 (3) BauNVO werden die Gewerbegebiete (GE) für Nutzungen gemäß § 8 BauNVO
gewidmet. Dabei sind im GE (1) gemäß § 1 (6) BauNVO Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und
gesundheitliche Zwecke nicht zulässig.
Gemäß § 1 (4) BauNVO sind in den Gewerbegebieten
GE (1) und GE (2) außerdem nur solche Anlagen und Be-
triebe zulässig, deren immissionswirksame Schallleis-
tungspegel (FSP) die folgenden Werte nicht überschreiten:
Bei Berechnungen zur Lärm-Kontingentierung sind folgende Randbedingungen zugrunde zu legen:
a) Emissionshöhe 1 m über Boden
b) Immissionshöhe 4 m über Boden
c) Schallausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 mit C0 = 0, unter Berücksichtigung der to-

pographischen Gegebenheiten und des im Bebauungsplan ohne Berücksichtigung künstlicher
Hindernisse im Planungsgebiet und in den angrenzenden Flächen.

Für Schallimmissionsprognosen im Einzelgenehmigungsverfahren sind für die Prüfung des Vorha-
bens auf Zulässigkeit die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (FSP) sowie
das schalltechnische Gutachten zur 4. Änderung des Bebauungsplanes und die dort ermittelten Teil-
Immissionspegel zugrunde zu legen.
Entsprechend § 1 (3) BauNVO werden die Mischgebiete (MI) für Nutzungen gemäß § 6 BauNVO ge-
widmet. Dabei sind gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO Vergnügungsstätten (§ 6 (2) Nr. 8 und (3) BauN-
VO) nicht zulässig.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb des für die-
sen Zweck festgesetzten Sondergebietes nicht zulässig (§ 1 (9) i.V.m. § 1 (5) BauNVO).
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Einzelhandelseinrichtungen für zentren- und nahversor-
gungsrelevante Sortimente generell nicht zulässig (§ 1 (9) i.V.m. § 1 (5) BauNVO). Ausnahmsweise kön-
nen Verkaufsflächen bis zu einer Größe von 150 m2 zugelassen werden, wenn sie jeweils in einem
Zusammenhang mit einer gewerblich-industriellen Betriebsstätte stehen.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 17 - 21 BauNVO)
Bei der Ermittlung der Baumasse bleiben gemäß § 21a (4) Nr. 3 BauNVO die Flächen von Stellplät-
zen und Garagen in Vollgeschossen unberücksichtigt. Die zulässige Geschossfläche bzw. Baumasse ist
gemäß § 21a (5) BauNVO um die Flächen bzw. Baumassen notwendiger Garagen, die unter der Ge-
ländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen. Im Sondergebiet definiert die GRZ den Anteil des Bau-
grundstücks, der von Solarmodulen und den für den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlagen notwen-
digen Nebenanlagen überstellt werden darf; von Solarmodulen überstellte Flächen sind ausschließlich
unversiegelt und begrünt zulässig.
Darüber hinaus werden maximal zulässige Höhen baulicher Anlagen als maximal zulässige Firsthöhen
(FH) und als maximal zulässige Oberkanten (OK) festgesetzt, als deren untere Bezugspunkte folgen-
de Höhen in m ü. NN gelten: In den Mischgebieten sowie in den Gewerbegebieten GE (1) und GE (2)

ist die zulässige Gebäudehöhe jeweils auf die Mitte der erschließenden Straße (Ohrdrufer Straße, Fabrik-
straße) zu beziehen. In den anderen Baugebieten gelten folgende Höhen als untere Bezugspunkte: GI
(2.1), GI (2.2) und GI (5) = 327,50 m ü. NN, GI (1) = 328,00 m ü. NN, GI (3.2) und GI (4) = 329,00 m ü. NN, GI
(3.1) und SO = 330,00 m ü. NN. Als oberer Bezugspunkt gilt jeweils die oberste Dachbegrenzungskan-
te bzw. die oberste Kante der baulichen Anlage bzw. der Solarmodule. In den Industriegebieten dürfen die
festgesetzten Höhen für technisch notwendige Anlagen um 5 m und für Schornsteine um max. 10 m über-
schritten werden.

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22-23 BauNVO)
Gemäß § 22 (2) BauNVO wird in den Mischgebieten (MI) eine offene Bauweise (o) festgesetzt. Ge-
mäß § 22 (4) BauNVO wird außerdem in den Gewerbe- (GE) und Industriegebieten (GI) eine abwei-
chende Bauweise (a) festgesetzt. Hier sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand unter Einhaltung
der Abstandsregelungen der Thüringer Bauordnung zulässig; jedoch wird die Länge der Gebäude in
diesen Gebieten nicht begrenzt.
In den Sondergebieten sind Modultische, Solarmodule sowie Trafostationen, Umspannstationen und
Wechselrichterstationen nur innerhalb der überbaren Grundstücksflächen zulässig (§ 23 (5) BauN-
VO). Sonstige Nebenlagen, z.B. Zaunanlagen mit Übersteigschutz sind auch in den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig.

Stellplätze, Garagen und ihre Zufahrten (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)
Stellplätze und Garagen sind gemäß § 12 BauNVO ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. Zufahrten sind von den öffentlichen Verkehrsflächen aus auf möglichst kurzem
Wege zulässig; sie dürfen hierfür auch über nicht überbaubare Grundstücksflächen geführt werden.

Verkehrsflächen und deren Anschluss an andere Flächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)
Die gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzten Verkehrsflächen gliedern sich entsprechend der Plan-
einzeichnung in Fahrstraßen, Fuß-/Radwege und Baumstreifen, die nach den Erfordernissen ein-
schlägiger Regelwerke herzurichten sind. 
Die Abgrenzung der Verkehrsflächen untereinander und ihre in der Planzeichnung ablesbaren Maße
können im Rahmen des Straßenausbaus und in Anpassung an die Anschlussbedürfnisse der
Grundstücke sowie die Leitungsführung der Energieversorgungsträger geringfügig geändert werden.

Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB)
Im Bereich der Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser ist die Anlage eines zentralen
Regenrückhaltebeckens einschließlich der erforderlichen Bewirtschaftungseinrichtungen (Zufahrten,
Umfahrung, etc.) zulässig. Versiegelungen sind auf das technisch erforderliche Mindestmaß zu be-
schränken.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen werden zugunsten der örtlichen Ver-
sorgungsträger sowie der im GI (3.1) bereits ansässigen Betriebe für die Führung und Unterhaltung  der
zur technischen Erschließung des Geltungsbereiches erforderlichen Versorgungsleitungen festgesetzt.

Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB)
Die nicht versiegelten Flächen der Sondergebiete sind durch Aussaat von zertifiziertem, autochtho-
nem Saatgut (Regiosaatgut, Ursprungsgebiet (UG 5) - Mitteldeutsches Tief- und Hügelland) zu begrü-
nen und durch eine extensive Pflege auf Dauer als arten- und blütenreiche Wiesenflächen zu erhalten.
• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Die gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB i.V.m. § 1a (3) BauGB als Ausgleichsmaßnahmen festgesetzten
Flächen sind durch Bepflanzung zu naturnahen Gebüschen/Feldgehölzhecken (1) bzw. zu einer
Streuobstwiese (2) zu entwickeln.
Die Feldgehölzpflanzungen sind fünfreihig in einem Raster von 1,50 m x 1,50 m mit Bäumen und
Sträuchern standortgerechter Arten aus der nachfolgenden Pflanzenliste herzustellen; mindestens
alle 15 m ist ein hochstämmiger Baum einzuordnen:
Bäume als Hochstämme, StU 14-16 cm wahlweise aus z.B.:

Eiche (Quercus robur), Linde (Tilia cordata, T. platyphyllos), 
Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), 
Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelkirsche (Prunus avium).

Sträucher aus z.B.:
Rose (Rosa rubigonosa, R. canina), Feldahorn (Acer campestre), 
Weißdorn (Crataegus monogyna, C. laevigata), Holunder (Sambucus nigra), 
Haselnuss (Corylus avellana), Traubenkirsche (Prunus padus), 
Vogelkirsche (Prunus avium), Hainbuche (Carpinus betulus).

Die nördlich der Gothaer Straße festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft werden als Streuobstwiese festgesetzt. Als Obstbäume sind hoch-

Differenzierung der Sortimentsstruktur nach Sortimentsliste für die Stadt Waltershausen ("Waltershäuser Liste")
(vgl. Einzehandelskonzept für Waltershausen, Stadt+Handel, Leipzig, Juni 2017)

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente
•  Augenoptik

• Bekleidung (ohne Sportbekleidung)

• Bücher

• Computer (PC-Hardware und -Software)

• Drogeriewaren, Parfumartikel und Kosmetika
(inkl. Wasch- und Putzmittel)

• Elektrokleingeräte

• Foto- und optische Erzeugnisse und Zubehör

• Glas/Porzellan/Keramik

• Haus-/Bett-/Tischwäsche

• Hausrat/Haushaltswaren

• Heimtextilien (Gardinen, Dekostoffe, Sicht-/Sonnenschutz)

• Kinderwagen

• Kurzwaren/Schneidereibedarf/Handarbeiten sowie Meterware
für Bekleidung und Wäsche (inkl. Wolle)

Nicht-zentrenrelevante Sortimente
• Baumarktsortiment i. e. S.

• Bettwaren

• Campingartikel (ohne Campingmöbel)

• Elektrogroßgeräte

• Erotikartikel

• Fahrräder und Zubehör

• Gartenartikel (ohne Gartenmöbel)

• Kfz-Zubehör (inkl. Motorrad-Zubehör)

• Lampen/Leuchten

• Möbel (inkl. Garten- und Campingmöbel)

• Pflanzen/Samen

• Teppiche (ohne Teppichböden)

• Medizinische und orthopädische Geräte (inkl. Hörgeräte)

• Musikinstrumente und Musikalien

• Papier/Büroartikel/Schreibwaren
sowie Künstler- und Bastelbedarf

• Schuhe, Lederwaren

• Spielwaren

• Sportartikel (inkl Sportbekleidung)

• Telekommunikationsartikel

• Uhren/ Schmuck

• Unterhaltungselektronik (inkl. Ton- und Bildträger)

• Waffen/Jagdbedarf/Angeln

• Wohneinrichtungsbedarf (ohne Möbel),
Bilder/ Poster/ Bilderrahmen/Kunstgegenstände

• (Schnitt-)Blumen

• Pharmazeutische Artikel (Apotheke)

• Zeitungen/ Zeitschriften

Gebiet FSP (db(A)/m2)

GE (1)
Tag

65
Nacht

50
GE (2) 60 55

Gebiet FSP (db(A)/m2)

GI (1)
Tag

70
Nacht

60
GI (2.1)

GI (2.2)

GI (3.1)

GI (3.2)

68
68

50
50

68
68

50
55

GI (4)

GI (5)
70
70

60
60

stämmige Kernobstarten einheimischer Sorten, StU 8-10cm, in einem Raster von 10m x 10m zu
pflanzen. Die Flächen sind mit Gräsern und Kräutern autochtoner Herkünfte anzusäen und zu einer
zweischürigen Wiese zu entwickeln. Die Mahd ist jeweils Anfang Juni und Mitte September durchzu-
führen. Das Schnittgut ist abzuräumen.
Alle Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind auf Dauer zu unterhalten.
• Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Durch Planeinzeichnung werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt,
die folgendermaßen vorzunehmen sind:
Die Pflanzungen sind zweireihig in einem Raster von 1,50m x 1,50m mit Bäumen und Sträuchern
standortgerechter Arten aus der nachfolgenden Pflanzenliste herzustellen:

Silber-Weide (Salix alba), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), 
Hasel (Corylus avellana), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna),
Vogelkirsche (Prunus padus), Schlehe (Prunus spinosa),
Stachelbeere (Ribes uva-crispa), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),
Eberesche (Sorbus aucuparia).

• Anpflanzung von Bäumen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Durch Planeinzeichnung werden Anpflanzungen von Bäumen an Straßen festgesetzt, die folgender-
maßen vorzunehmen sind:
Die Anpflanzungen im Bereich der die Industriegebiete erschließenden Planstraße entlang der östli-
chen Grenze des Geltungsbereiches sind in durchlaufenden, min. 3 m breiten und max. zweimal jähr-
lich zu mähenden Baumstreifen vorzunehmen. Alle Anpflanzungen sind mit hochstämmigen Bäumen,
Stammumfang (StU) 14-16cm wahlweise, je Straßenzug bzw. Baumreihe jedoch einheitlich aus

Eichen (Quercus robur), Eschen (Fraxinus excelsior), 
Linden (Tilia cordata, T. platyphyllos), Ahorn (Acer platanoides, A. pseudoplatanus) 
oder Kastanien (Aesculus hippocastanum) 

vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten.
Die Standorte der Bäume können im Rahmen des Straßenausbaus und in Anpassung an die An-
schlussbedürfnisse der Grundstücke sowie die Leitungsführung der Energieversorgungsträger gering-
fügig geändert werden. Die mit den Pflanzungen verbundenen Einschränkungen sind von den Anlie-
gern zu dulden.
• Erhaltung von Bäumen (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)
Durch Planeinzeichnung werden Bäume zum dauerhaften Erhalt festgesetzt. 
Diese Bäume sind durch geeignete Maßnahmen vor Beeinträchtigungen zu schützen sowie durch
fachgerechte und regelmäßige Pflegemaßnahmen auf Dauer zu erhalten. 

Voraussetzungen für die Zulässigkeit baulicher und sonstiger Nutzungen und
Anlagen (§ 9 (2) Nr. 2 BauGB)
Nutzungen und Anlagen im Bereich der gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB gekennzeichneten Flächen sind
erst dann zulässig, wenn zuvor eine erfolgreiche Sanierung von der jeweils zuständigen Behörde be-
stätigt wurde.
Ansprechpartner: Landratsamt Gotha, Umweltamt, Sachgebiet Immissionsschutz, Abfall- und Boden-
schutzbehörde, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha, Tel. 03621/214-0.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
"Gestaltungssatzung" gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (2) ThürBO

Werbeanlagen
Werbeanlagen dürfen jeweils eine Ansichtsfläche von 10m2 nicht überschreiten. Die jeweilige Trauf-
höhe darf durch Werbeanlagen nicht überschritten werden; oberhalb der Traufhöhe (Dachwerbung) sind
Werbeanlagen nicht zulässig.

Dächer
Dächer sind in den Mischgebieten (MI) ausschließlich als geneigte Dächer zulässig. An untergeordneten
Bauteilen, auf Garagen und sonstigen Nebenanlagen können auch Flachdächer zugelassen werden.
Gauben sind in den Mischgebieten (MI) generell zulässig, wenn der Abstand zum Ortgang jeweils min-
destens 2m beträgt und die durch Gauben beanspruchte Länge insgesamt nicht mehr als die Hälfte der
Dachlänge einnimmt.
Dacheindeckungen sind in den Mischgebieten (MI) in rot, rotbraun, braun, grau oder anthrazit sowie als
begrünte Dächer zulässig. 

Einfriedungen
In den Mischgebieten (MI) sind Einfriedungen entlang der Grenze zu öffentlichen Flächen als Zäune
aus senkrechten Stäben (z.B. Staketenzäune) und/oder als lebende Hecken standortgerechter Gehöl-
ze bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. Einfriedungen der Sondergebiete sind als maximal 2,50 m
hohe, transparente Metall-/Stabmattenzäune mit Übersteigschutz zulässig. Dabei ist durch die Ein-
zäunung eine Bodenfreiheit von 15 cm zu gewährleisten.

Verfahrensvermerke
Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen in der zur Zeit der
Erlangung der Rechtskraft jeweils gültigen Fassung aufgestellt: 

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
Thüringer Bauordnung (ThürBO).

Die Planung wurde im Auftrag der Stadt Waltershausen ausgearbeitet durch:

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen* und Bezeichnungen* sowie der Gebäu-
debestand* mit dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom ......................... übereinstimmen.
(*Nichtzutreffendes ist zu streichen).

Gotha, den ......................... 

Siegel
.............................
Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation, Katasterbereich Gotha

Der Bebauungsplan Nr. 12 ist Kraft Gesetzes durch das Landratsamt Gotha mit dem Aktenzeichen
P2008005 am 25. Mai 2009 genehmigt worden. Die Genehmigung wurde mit dem Hinweis, dass der
Bebauungsplan während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Waltershausen von jedermann ein-
gesehen werden kann, am 05. Juni 2009 im Amtsblatt der Stadt Waltershausen bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan erstmals rechtsverbindlich.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ist durch das Landratsamt Gotha mit dem Aktenzei-
chen P2012003 am 30. Mai 2012 genehmigt worden. Die Genehmigung wurde mit dem Hinweis, dass
der Bebauungsplan während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Waltershausen von jedermann
eingesehen werden kann, am 22. Juni 2012 im Amtsblatt der Stadt Waltershausen bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde die 1. Änderung des Bebauungsplanes rechtsverbindlich.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ist durch das Landratsamt Gotha mit dem Aktenzei-
chen P20150002 am 22. Juni 2015 mit Nebenbestimmungen genehmigt worden. Die Erfüllung der
Nebenbestimmungen ist durch das Landratsamt Gotha am 27. Oktober 2016 bestätigt worden. Die
Genehmigung wurde mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan während der Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung Waltershausen von jedermann eingesehen werden kann, am 25. November 2016 im
Amtsblatt der Stadt Waltershausen bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde die 2. Änderung des Bebauungsplanes rechtsverbindlich.

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ist durch das Landratsamt Gotha mit dem Aktenzeichen
P2018002 am 15. Juni 2018 genehmigt worden. Die Genehmigung wurde mit dem Hinweis, dass der
Bebauungsplan während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Waltershausen von jedermann ein-
gesehen werden kann, am 06. Juli 2018 im Amtsblatt der Stadt Waltershausen bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde die 3. Änderung des Bebauungsplanes rechtsverbindlich.

Der Stadtrat der Stadt Waltershausen hat die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
12 "Gewerbe-/Industriegebiet Gothaer Straße und Mischgebiet Ohrdrufer Straße" gemäß § 2 (1)
BauGB am 16. Oktober 2023 beschlossen und am 10. November 2023 im Amtsblatt der Stadt Wal-
tershausen bekanntgemacht.
Der Vorentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 mit Begründung wurde gemäß § 3 (1)
BauGB in der Zeit vom 25. März 2024 bis einschließlich 30. April 2024 zu jedermanns Einsicht im In-
ternet veröffentlicht. Gleichzeitig wurde der Vorentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12
mit Begründung zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.
Die Internetadresse, unter der die veröffentlichten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer
der Veröffentlichungsfrist sowie Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden mit dem Hinweis,
dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können, am 15. März 2024 im
Amtsblatt der Stadt Waltershausen Nr. 5/2024 bekannt gemacht und die Bekanntmachung zusätzlich in
das Internet eingestellt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung be-
rührt werden kann, sind gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 19. März 2024 unterrichtet worden.
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 mit Begründung wurde gemäß § 3 (2)
BauGB in der Zeit vom 06. Juni 2025 bis zum 18. Juli 2025 einschließlich zu jedermanns Einsicht im
Internet veröffentlicht. Zusätzlich wurde der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 mit
Begründung gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06. Juni 2025 bis zum 18. Juli 2025 einschließlich
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.
Die Internetadresse, unter der die veröffentlichten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer
der Veröffentlichungsfrist sowie Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden gemäß § 3 (2)
BauGB mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden kön-
nen, am 06. Juni 2025 im Amtsblatt der Stadt Waltershausen bekannt gemacht und die Bekanntma-
chung zusätzlich in das Internet eingestellt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung
berührt wird, sind mit Schreiben vom 26. Mai 2025 über die Veröffentlichung im Internet sowie die öf-
fentliche Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4 (2) BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme auf-
gefordert worden.
Der Stadtrat der Stadt Waltershausen hat in seiner Sitzung am 19. August 2025 den Bebauungsplan
Nr. 12 in der Fassung der 4. Änderung gemäß § 10 (1) BauGB i.V.m. § 97 ThürBO und § 19 (1) Thür-
KO als Satzung beschlossen.

Waltershausen, den ......................... 

Siegel

.............................
Bürgermeister

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Gewerbe-/Industriegebiet Gothaer Straße und Misch-
gebiet Ohrdrufer Straße" einschließlich Textfestsetzungen wird gemäß § 10 (2) BauGB genehmigt.
(Az. .........................)  

Gotha, den .........................   Landratsamt Gotha

Siegel

.............................

Der Bebauungsplan wird hiermit gem. § 21 (1) ThürKO ausgefertigt.

Waltershausen, den ......................... 

Siegel

.............................
Bürgermeister

Die Genehmigung vom ............................. ist am ............................  gemäß § 10 (3) BauGB im Amts-
blatt der Stadt Waltershausen mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan während der Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung Waltershausen von jedermann eingesehen werden kann, bekanntgemacht worden. 

Mit dieser Bekanntmachung wurde die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Gewerbe-/Indu-
striegebiet Gothaer Straße und Mischgebiet Ohrdrufer Straße" rechtsverbindlich.

Waltershausen, den ......................... 

Siegel

.............................
Bürgermeister

Hinweise 
Archäologische Denkmalpflege
Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt (Zufallsfunde), sind diese gemäß § 16 Thüringer
Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) unverzüglich dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologie, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege Weimar oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde anzuzeigen. 

Bodenschutz/Altlasten
Werden im Rahmen der Realisierung von Vorhaben Hintergründe bekannt, die Hinweise auf
umweltrelevante Beeinträchtigungen geben, so ist das Landratsamt Gotha, Umweltamt, Sachgebiet
Sachgebiet Untere Wasser-, Bodenschutz- und Altlastenbehörde bzw. Untere Immissionsschutzbe-
hörde, Untere Abfallbehörde, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha, Tel. 03621/214-0 darüber in Kenntnis
zu setzen. Weiter einzuleitende Maßnahmen werden durch diese Behörde festgelegt.
Liegen bereits Untersuchungsergebnisse bzw. anderweitige Unterlagen zu im Plangebiet befindlichen
bzw. daran angrenzenden, schadstoffbelasteten Flächen vor, sind diese zur Klärung des Sachverhal-
tes dem Umweltamt des Landkreises Gotha vorzulegen.
Werden Sanierungsmaßnahmen für Altlasten geplant, so ist in jedem Fall das Umweltamt des Land-
kreises Gotha einzuschalten, das entsprechend § 9 und § 10 BBodSchG die zur Sanierung erforderli-
chen Maßnahmen trifft und die Sanierung überwacht.
Werden bei den Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien (Boden, Wasser, Luft) angetrof-
fen, so ist das Umweltamt des Landkreises Gotha zu informieren und die weitere Vorgehensweise ab-
zustimmen. Das gilt auch für den Fall, dass sich durch Erkundungs- und Untersuchungsarbeiten oder
sonstige Umstände ein Erkenntniszuwachs in dieser Angelegenheit ergibt (z.B. bekannt werden histo-
rischer Hintergründe usw.). 

Artenschutz
Es wird auf die Bestimmungen des § 44 BNatSchG: Vorschriften für besonders geschützte und be-
stimmte andere Tier- und Pflanzenarten hingewiesen. Vor Beginn jeder Baumaßnahme sind der Bau-
bereich sowie unmittelbar angrenzende Flächen auf das Vorhandensein von Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten der geschützten Arten zu überprüfen. Sollten entsprechende Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aufgefunden werden, ist die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Gotha zu benach-
richtigen und erforderliche Maßnahmen abzustimmen.


